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RS OGH 1983/3/24 8Ob527/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1983

Norm

EVO §2 Abs1

Rechtssatz

Beförderungsbedingungen auf Grundlage des § 2 Abs 1 EVO gelangen auf das Verhältnis zwischen Eisenbahn und

Kunden nicht deswegen zur Anwendung, weil dies in einer allgemein gültigen Rechtsnorm (Rechtsverordnung) so

normiert worden wäre, sondern nur auf Grund einer Unterwerfung des Kunden unter diese (allerdings vom

Geschäftspartner einseitig festgesetzte) Vertragsschablone.
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